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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.07.1979

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Der Rechtsanwalt, der in der gleichen Strafsache einmal die Strafanzeige gegen den Beschuldigten eingebracht hat und

andererseits in dieser Sache dann die Verteidigung des Beschuldigten übernommen hat, hat einen "echten

Frontwechsel" vorgenommen und das Disziplinarvergehen der Doppelvertretung begangen.
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